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LM 
Landtag beschließt Novelle des 
Landesfischereigesetzes 
 

Das Online-Zugangsgesetz habe die Änderung nötig gemacht, er-
klärt der für die Fischerei zuständige Minister für Klimaschutz, 
Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Dr. Till Backhaus: 

„Wesentliche Ziele des Gesetzes sind: Fischbestände schützen, 
den Fischereischein standardisieren, die Fischereiabgabe gerecht 
ausgestalten und die Entbürokratisierung vorantreiben.  

Dabei handelt es sich nicht um eine große Novelle, viel mehr um 
eine zweckentsprechende Anpassung. Gleichwohl kommen damit 
auf mein Ministerium weitere Aufgaben zu. Denn quasi im Paket 
werden nachfolgend die Küstenfischereiverordnung novelliert, 
die Binnenfischereiverordnung neu gefasst und Anpassungen in 
der Fischereischein- und der Fischereischeinprüfungsverordnung 
auf den Weg gebracht. In diesem Zusammenhang soll auch eine 
Positivliste zur Bestimmung der einheimischen Fischarten in den 
Binnengewässern veröffentlicht werden, um die gesetzliche De-
finition des heimischen Fischbestands zu konkretisieren. Dazu 
stelle ich fest – darüber gab es ja Diskussionen: Der Karpfen gilt 
in MV als heimisch, da diese Art derzeit als auch in geschichtli-
cher Zeit ein zumindest regionales Verbreitungsgebiet in M-V 
hatte. Und damit kann er selbstverständlich auch besetzt wer-
den.  

Schließlich wird es zur Umsetzung von Gemeinschaftsrecht 
wohl noch einer neuen Verordnung zum Umgang mit so genann-
ten invasiven Arten in der Aquakultur bedürfen.  

Positiv möchte ich an dieser Stelle auch hervorheben, dass im 
Rahmen dieses Gesamtprozesses durch die Länder die Chance er-
griffen wurde, deutschlandweit abgestimmte vereinheitlichte Re-
gelungen zu schaffen. Wir haben mit Blick auf andere Länder al-
lerdings auch eine Änderung bei der Fischereiabgabepflicht neu 
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aufgenommen. Schon jetzt müssen alle Angler in Schleswig-Hol-
stein und Hamburg eine solche Abgabe zahlen, auch diejenigen, 
die sie schon in ihrem Heimatland entrichtet haben. In Bayern, 
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen als den einwoh-
nerreichsten Ländern ist dies nun ebenfalls vorgesehen. Da ist es 
für Mecklenburg-Vorpommern – auch angesichts der weiter rück-
läufigen Einwohnerzahl, wie der Zensus gerade erst gezeigt hat – 
nur Recht und billig, dies genauso zu praktizieren. Denn immer-
hin kommt nur die in Mecklenburg-Vorpommern erbrachte Ab-
gabe auch hier zur Förderung der Fischerei und zum Schutz und 
zur Pflege unserer heimischen Gewässer zum Einsatz. Getrennt 
haben wir uns von dem Vorschlag einer dezidierten Regelung 
zum Einsatz von Setzkeschern. Die Debatte darüber ergab, dass 
keine hinreichend konsistente Rechtslage aus Tierschutzsicht vor-
liegt, auf die man rechtsicher aufbauen könnte. 

Was wir nunmehr hoffentlich auch gesichert haben: Zukünftig 
bedeutet der Umzug in ein anderes Bundesland für Angler nicht 
mehr, dass sie die Fischereischeinprüfung nochmals ablegen und 
neue Dokumente beantragen müssen. Dies ist auch ein Beitrag 
zur viel beschworenen Entbürokratisierung. Und weil dafür mo-
derne Dokumente – demnächst in Scheckkartenformat, irgend-
wann auch auf dem Smartphone – verfügbar sein sollen, verzich-
ten die Länder künftig auf Passfotos und Adresseintragungen. 
Dann kann ein Angler, der seinen Wohnsitz zum Beispiel nach MV 
verlegt, seinen Fischereischein aus einem anderen Bundesland 
weiternutzen, muss ihn nicht einmal umtauschen, sich nur neu 
registrieren. 

In der Folge ergab sich die kritisierte Regelung, dass auch Jugend-
liche sich mit einem geeigneten Lichtbilddokument ausweisen 
müssen, wenn sie alleine angeln gehen. Wir wollen gerne, dass 
Jugendliche das auch in Zukunft alleine tun dürfen, müssen zu-
gleich aber sicherstellen, dass der Junge oder das Mädchen auch 
wirklich der- oder diejenige ist, die eine Fischereischeinprüfung 
abgelegt hat … dies übrigens bestenfalls im Rahmen des Projek-
tes ANGELN macht SCHULE“, so Minister Backhaus. 


